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einladung Zur hauptversammlung

hugO BOss ag, metzingen

– ISIN DE0005245500 (Wertpapier-Kenn-Nummer 524 550) –
– ISIN DE0005245534 (Wertpapier-Kenn-Nummer 524 553) –

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am montag, dem 21. Juni 2010, 10.00 uhr,

in der Stadthalle Nürtingen (K3N), 72622 Nürtingen, stattfindenden  
ordentlichen hauptversammlung eingeladen.

tagesOrdnung

1.  vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. dezember 2009 und des lageberichts der 
hugO BOss ag sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. dezember 2009 und des 
Konzernlageberichts sowie des Berichts des aufsichtsrats, des vorschlags des vorstands für die 
verwendung des Bilanzgewinns für das geschäftsjahr 2009 und des erläuternden Berichts zu den 
angaben nach § 289 abs. 4 und abs. 5, § 315 abs. 4 des handelsgesetzbuchs für das geschäftsjahr 
2009

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind im Internet unter http://group.hugoboss.com 
unter dem Menüpunkt „Hauptversammlung 2010“ zugänglich. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptver-
sammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu 
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernab-
schluss bereits gebilligt hat und damit eine Feststellung durch die Hauptversammlung entfällt. 

2. Beschlussfassung über die verwendung des Bilanzgewinns für das geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Bilanzgewinn der HUGO BOSS AG für das Geschäfts-
jahr 2009 in Höhe von 67.929.400,00 EUR wie folgt zu verwenden:

a)  Ausschüttung einer Dividende von 0,96 EUR je dividendenberechtigter Stammaktie (35.331.445 Stück 
Stammaktien) für das Geschäftsjahr 2009 = 33.918.187,20 EUR

b)  Ausschüttung einer Dividende von 0,97 EUR je dividendenberechtigter Vorzugsaktie (33.684.722 Stück 
Vorzugsaktien) für das Geschäftsjahr 2009 = 32.674.180,34 EUR

c)  Die von der HUGO BOSS AG im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung gehaltenen 
eigenen Aktien sind nach dem Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Der auf solche nicht dividendenbe-
rechtigte Aktien entfallende Betrag, derzeit Stück 528.555 Stammaktien und Stück 855.278 Vorzugsaktien, 
somit 1.337.032,46 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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Sollte sich die Zahl der von der HUGO BOSS AG gehaltenen eigenen Aktien bis zur Hauptversammlung erhöhen 
oder vermindern, wird bei unveränderter Ausschüttung von 0,96 EUR je dividendenberechtigter Stammaktie und 
0,97 EUR je dividendenberechtigter Vorzugsaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden.

3. Beschlussfassung über die entlastung der mitglieder des vorstands für das geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die entlastung der mitglieder des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über neuwahlen zum aufsichtsrat

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 21. Juni 2010 endet die Amtszeit der sechs Mitglieder der Anteilseigner 
des Aufsichtsrats. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen:

Dr. Hellmut Albrecht, Management Berater, München/Deutschland ·
Damon Buffini, Geschäftsführer, Surrey/England ·
Dr. Klaus Maier, Management Berater, Stuttgart/Deutschland ·
Luca Marzotto, Vorstandsvorsitzender, Venedig/Italien ·
Gaetano Marzotto, Aufsichtsratsvorsitzender, Mailand/Italien ·
Dr. Martin Weckwerth, Partner, Frankfurt am Main/Deutschland ·

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2014 beschließt. 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Mitbestimmungs-
gesetzes aus je 6 Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist 
bei der Wahl der Anteilseignervertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance 
Kodex im Wege der Einzelwahl durchzuführen. 

Angabe gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG

Die vorgenannten, zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Anteilseignervertreter sind bei den nachfol-
gend jeweils unter a) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats  
bzw. bei den unter b) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines vergleichbaren in- oder ausländischen 
Kontrollgremiums.
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Dr. Hellmut Albrecht ·
 a)  MME Moviement AG, München/Deutschland 

Pro-Beam AG & Co. KGaA, Planegg/Deutschland
 b) keine

Dr. Klaus Maier ·
 a) keine
 b) Diehl Stiftung & Co., Nürnberg/Deutschland

Luca Marzotto ·
 a) keine
 b)  Zignago Holding SpA, Fossalta di Portogruaro/Italien 

Santa Margherita SpA, Fossalta di Portogruaro/Italien 
New High Glass Inc., Miami/USA 
Federvini - Sindacato A, Rom/Italien 
Vetri Speciali SpA, Trento/Italien 
Zignago Vetro SpA, Fossalta di Portogruaro/Italien 
Banca Popolare Friuladria SpA, Pordenone/Italien

Gaetano Marzotto ·
 a) keine
 b)  Zignago Holding SpA, Fossalta di Portogruaro/Italien 

Santa Margherita SpA, Fossalta di Portogruaro/Italien 
Zignago Vetro SpA, Fossalta di Portogruaro/Italien 
CFI (Comitato Fiere Industria), Florenz/Italien 
Valentino Fashion Group SpA, Mailand/Italien

Dr. Martin Weckwerth ·
 a) keine
 b) Valentino Fashion Group SpA, Mailand/Italien

Hinweis gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 Deutscher Corporate Governance Kodex: Es ist beabsichtigt, aus dem Kreis 
der Mitglieder des Aufsichtsrats Herrn Dr. Albrecht in der Sitzung des Aufsichtsrats, die im Anschluss an die 
Hauptversammlung stattfinden wird, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen.

6.  Beschlussfassung über die ermächtigung zum erwerb eigener aktien und zur verwendung eigener 
aktien auch unter ausschluss eines andienungs- und Bezugsrechts einschließlich der ermächtigung 
zur einziehung erworbener eigener aktien und Kapitalherabsetzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)  Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 20. Juni 2015 Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne 
Stimmrecht der Gesellschaft bis zu einem Anteil von insgesamt höchstens 10 % des derzeitigen Grundkapitals 
zu erwerben.

b)  Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen allein für Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien 
und damit unter teilweisem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der jeweiligen Gattung, einmal 
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oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft ausgeübt werden, aber 
auch von abhängigen Konzernunternehmen der Gesellschaft oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft 
oder der abhängigen Konzernunternehmen durchgeführt werden.

c)  Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an die Inhaber der entsprechenden Aktiengattung 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 

(1)  Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Han-
delstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs der Aktie der jeweiligen Aktiengattung im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 % über- bzw. 20 % 
unterschreiten. 

(2)  Bei einem öffentlichen Kaufangebot dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen 
Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Schlusskurs der Aktie der jeweiligen Aktien-
gattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am dritten Börsentag vor dem 
Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots um nicht mehr als 20 % über- bzw. unterschreiten. Sofern 
die Anzahl der insgesamt angebotenen Aktien das Volumen des Kaufangebots überschreitet, muss die 
Annahme nach Angebotsquoten und somit unter teilweisem Ausschluss eines Andienungsrechts erfolgen. 
Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann 
vorgesehen werden. 

d)  Der Vorstand wird ermächtigt, die auf Grund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen 
eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht auch in anderer Weise als über 
die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
veräußern,

 wenn die erworbenen eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht zu  ·
einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktie der jeweiligen Aktiengattung der Gesell-
schaft nicht wesentlich unterschreitet (in diesem Fall darf die Summe der zu veräußernden Aktien 
zusammen mit den Aktien, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder 
veräußert wurden, die Grenze von insgesamt 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe bzw. der Veräußerung 
der Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigen) und/oder 

 soweit dies als Gegenleistung im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses oder für den  ·
Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgt und/oder

 sofern dies zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen erfolgt, an denen sie  ·
nicht notiert ist; der Preis, zu dem diese Aktien an ausländischen Börsen eingeführt werden, darf den 
Börsenkurs der Aktie der jeweiligen Aktiengattung nicht wesentlich unterschreiten.

e)  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne 
Stimmrecht ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.

f) Die Ermächtigungen unter vorstehend lit. d) und e) können ganz oder in Teilen ausgeübt werden.

g)  Die von der Hauptversammlung am 14. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossene Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien wird aufgehoben.
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7.  Wahl des abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das geschäftsjahr 2010 sowie, für 
den Fall einer prüferischen durchsicht, des prüfers für den verkürzten abschluss und den Zwischen-
lagebericht für das erste halbjahr des geschäftsjahres 2010

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor zu beschließen:

Die

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stuttgart

wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 sowie für die prüferische 
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 
2010, sofern diese einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen werden, bestellt.

8. Beschlussfassung über den umfang der Offenlegung der vorstandsvergütung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 04. Mai 2006 hat beschlossen, bis zum 31. Dezember 2010 von 
der individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung nach den damals geltenden Vorschriften abzusehen. 
Diese Vorschriften sind mit Wirkung für nach dem 31. Dezember 2009 beginnende Geschäftsjahre geändert 
worden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

Die in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 des Handels-
gesetzbuchs verlangten Angaben unterbleiben für fünf Jahre. Dieser Beschluss gilt für das am 01. Januar 2010 
begonnene Geschäftsjahr und die weiteren vier folgenden Geschäftsjahre, also bis zum 31. Dezember 2014. 

9. Beschlussfassung über satzungsänderungen

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 30. Juli 2009 (ARUG) sind die aktienrecht-
lichen Fristen, Termine und deren Berechnung und die Regelungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
geändert worden.

Außerdem wurde der Deutsche Corporate Governance Kodex in verschiedenen Punkten geändert. 

Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen dienen der Anpassung der Satzung an diese neuen Vorschriften bzw. 
eine geänderte Empfehlung.

a) Änderung des § 8 Abs. 3 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 8 Abs. 3 der Satzung an die geänderte Fassung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex anzupassen und zu beschließen, § 8 Abs. 3 der Satzung wie folgt neu zu 
fassen:
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„(3) Aufsichtsratsmitglieder, die gleichzeitig dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehören, 
sollen insgesamt nicht mehr als drei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften 
wahrnehmen.“

b) Änderung des § 13 Abs. 2 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 13 Abs. 2 der Satzung an die geänderte Fassung des § 118 Abs. 4 
AktG anzupassen und zu beschließen, § 13 Abs. 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen: 

„(2) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Tonübertragung der 
Hauptversammlung zuzulassen.“

c) Änderung des § 14 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 14 der Satzung an die geänderten §§ 121 Abs. 7, 123 Abs. 1 AktG 
anzupassen, dabei die bereits vom Gesetz geregelte Einberufungskompetenz zu streichen, und zu beschlie-
ßen, § 14 der Satzung wie folgt neu zu fassen: 

„§ 14 Einberufung 

Die Hauptversammlung ist mit der gesetzlichen Frist einzuberufen.“

d) Änderung des § 15 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 15 der Satzung an die geänderte Fassung der §§ 121 Abs. 7, 123 
Abs. 2 und 3 AktG anzupassen und zu beschließen, § 15 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

„§ 15 Anmeldung zur Hauptversammlung, Nachweis

 (1)  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Akti-
onäre berechtigt, die sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter 
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform mindestens sechs Tage vor der Ver-
sammlung zugehen. Im Falle der Einberufung durch den Vorstand ist der Vorstand, im Falle der Einbe-
rufung durch den Aufsichtsrat ist der Aufsichtsrat berechtigt, in der Einberufung eine kürzere, in Tagen 
zu bemessende Frist vorzusehen. Für die Berechnung der jeweiligen Frist sind der Tag der Versammlung 
und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen. 

 (2)  Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts setzt 
darüber hinaus voraus, dass der betreffende Aktionär der Gesellschaft seinen Anteilsbesitz durch einen 
in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des Anteilbesitzes 
durch das depotführende Institut nachweist. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Versammlung zu beziehen. Der Nachweis muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der 
Versammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Im Falle der Einbe-
rufung durch den Vorstand ist der Vorstand, im Falle der Einberufung durch den Aufsichtsrat ist der 
Aufsichtsrat berechtigt, in der Einberufung eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorzusehen. Für 
die Berechnung der jeweiligen Frist sind der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs des Nach-
weises nicht mitzurechnen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung 
oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.“ 
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Bericht des vorstands an die hauptversammlung zu punkt 6 der tagesordnung:

Zu Punkt 6 der Tagesordnung erstatten wir gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden 
Bericht:

Die Hauptversammlung hatte am 14. Mai 2009 unter Punkt 7 der Tagesordnung eine bis zum 13. November 
2010 befristete, im Übrigen aber eine mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag zu Punkt 6 der Tagesordnung 
vergleichbare Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien beschlossen. Der damalige Bericht des Vorstands an 
die Hauptversammlung wurde mit der Einberufung im elektronischen Bundesanzeiger vom 27. März 2009 und 
mit dem notariellen Protokoll über die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 14. Mai 2009 zum Handelsregister 
der Gesellschaft eingereicht. 

Durch die nun unter Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung soll der HUGO BOSS AG diese 
Möglichkeit über den 13. November 2010 hinaus, und zwar nach der entsprechenden gesetzlichen Änderung, 
die eine Ermächtigung für die Dauer von 5 Jahren zulässt, befristet bis zum 20. Juni 2015 erhalten bleiben; die 
Ermächtigung vom 14. Mai 2009 soll ausdrücklich aufgehoben werden.

im einzelnen:

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, bis zum 20. Juni 2015 
eigene Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Kaufangebot bis zur Höhe von 10 % des Grundkapitals 
zu erwerben. Dabei soll der Vorstand nicht verpflichtet sein, jeweils im bisherigen Verhältnis der Aktiengattungen 
Inhaberstamm- und Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht zurückzuerwerben. Vielmehr soll dem Vorstand die 
Möglichkeit eingeräumt werden, ausschließlich oder überwiegend Aktien der einen oder der anderen Gattung 
zu erwerben. Dies kann insbesondere im Hinblick auf den Verwendungszweck der zurückzuerwerbenden Aktien 
gerechtfertigt sein, wenn z. B. für die Unternehmensübernahme nur Stammaktien benötigt werden. Dies kann 
aber auch dann gerechtfertigt sein, wenn durch den gezielten Rückerwerb einer Gattung auch gezielt eine Kurs-
stabilisierung bei der jeweiligen Gattung erreicht werden soll.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein 
öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär 
der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese 
anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachge-
fragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es 
möglich sein, eine Annahme nach der Angebotsquote und nicht nach der Beteiligungsquote vorzunehmen sowie 
eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile der Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien 
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten 
und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht 
können über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre unter Wahrung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes wieder veräußert werden. 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft die erworbenen eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien 
ohne Stimmrecht auch außerhalb der Börse und anders als durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußern, wenn 
der Preis der Aktien den Börsenkurs der Aktie der jeweiligen Aktiengattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss gleichkommt, wird von 
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der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Mög-
lichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit 
die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Anlegern im In- und Ausland Inhaberstamm- und/oder Inha-
bervorzugsaktien ohne Stimmrecht der Gesellschaft anzubieten und damit den Aktionärskreis zu erweitern. Die 
Gesellschaft soll mit der erbetenen Ermächtigung auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren 
können. Sie erlaubt insbesondere eine schnellere und vor allem kostengünstigere Platzierung der Aktien als die 
Veräußerung nach den bei Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre geltenden Regeln. Die Vermögens- 
und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dabei angemessen gewahrt. Die auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
gestützte Ermächtigung ist auf höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Zudem wird der 
Vorstand die Grenze von 10 % des Grundkapitals für die Summe aller Bezugsrechtsausschlüsse bei der Veräu-
ßerung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener eigener Aktien sowie bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beachten. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsen-
kurs nicht wesentlich unterschreitet. Den Aktionären entsteht, soweit sie am Erhalt ihrer Stimmrechtsquote 
interessiert sind, kein Nachteil, da sie die entsprechende Anzahl von Aktien jederzeit an der Börse hinzuerwerben 
können.

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesellschaft ferner ermöglichen, eigene Inhaberstamm- und/oder 
Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht zu erwerben, um diese als Gegenleistung im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen oder bei dem Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gewähren 
zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese 
Form der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige 
Flexibilität einräumen, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran 
schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. 
Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt werden. Die Entscheidung, ob in diesen Fällen eigene Aktien oder Aktien aus Geneh-
migtem Kapital genutzt werden, trifft der Vorstand, wobei er sich vom Interesse der Gesellschaft leiten lässt. 
Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht. 

Die Ermächtigung soll des Weiteren die Möglichkeit eröffnen, eigene Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugs-
aktien ohne Stimmrecht zur Einführung an ausländischen Börsenplätzen zu verwenden, an denen die Gesellschaft 
bisher nicht notiert ist. Die HUGO BOSS AG steht an den internationalen Kapitalmärkten in einem intensiven 
Wettbewerb. Für die zukünftige geschäftliche Entwicklung ist die Möglichkeit, jederzeit Eigenkapital zu ange-
messenen Bedingungen am Markt aufnehmen zu können, von großer Bedeutung. Dem dient die Einführung 
der Aktie an Auslandsbörsen, weil dadurch die Aktionärsbasis im Ausland verbreitert und die Attraktivität der 
Aktie als Anlageobjekt gesteigert wird. Konkrete Pläne hierzu bestehen nicht.

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 
unterrichten.

mitteilung über die gesamtzahl der aktien und stimmrechte 

Gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit: Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2010 
beträgt die Gesamtzahl der Aktien an der Gesellschaft 70.400.000 (35.860.000 Inhaberstammaktien plus 
34.540.000 Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht) und die Gesamtzahl der Stimmrechte 35.860.000.
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voraussetzungen für die teilnahme an der hauptversammlung und die ausübung des stimmrechts 
(mit nachweisstichtag nach § 121 abs. 3 satz 3 aktg und dessen Bedeutung)

Stamm- und Vorzugsaktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, und Stammaktionäre, die ihr Stimm-
recht ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Aktionäre müssen außerdem ihre 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu 
ist ein Nachweis ihres Anteilsbesitzes in Textform in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende 
Institut, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also Montag, den 31. Mai 2010, 
0.00 Uhr MESZ (sog. Nachweisstichtag) bezieht, ausreichend. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachstehend 
bestimmten Adresse mindestens am siebten Tage vor der Versammlung, also spätestens am Montag, den 
14. Juni 2010, 24.00 Uhr MESZ, zugehen: 

HUGO BOSS AG ·
c./o. Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
80333 München

Telefax: +49 (0) 89 309037 - 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts 
als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimm-
rechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes 
einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis-
stichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs 
zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h., Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine 
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt 
für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 
keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nach-
weisstichtag ist auch kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den 
 Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises 
ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Stammaktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter entsprechender Vollmachtserteilung 
auch durch Bevollmächtigte, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis 
des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
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Grundsätzlich bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform. Aktionäre können für die Vollmachtserteilung 
den Vollmachtsabschnitt auf dem Eintrittskartenformular, das sie nach der Anmeldung erhalten, benutzen; möglich 
ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. Für die Übermittlung des Nach-
weises der Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten stehen folgende Adresse, Fax-Nummer und 
E-Mail-Adresse bis zum Beginn der Abstimmung zur Verfügung: 

HUGO BOSS AG ·
Vollmachten
Dieselstraße 12
72555 Metzingen 

Telefax: +49 (0) 7123 94 - 2018
E-Mail: VollmachtHV2010@hugoboss.com

Am Tag der Hauptversammlung steht dafür ab 09.00 Uhr auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptver-
sammlung in der Stadthalle Nürtingen (K3N), 72622 Nürtingen, zur Verfügung. 

Wird ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, 
Unternehmen oder Personen bevollmächtigt, besteht das Textformerfordernis weder nach dem Gesetz noch 
nach der Satzung der Gesellschaft; nach dem Gesetz genügt es in diesen Fällen, wenn die Vollmachtserklärung 
von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird; die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein 
und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, 
wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG gleichgestellten Insti-
tute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, über die Form der Vollmacht ab. Die Vollmacht darf 
in diesen Fällen nur einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt werden. Ein Verstoß gegen die vorgenannten 
und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz 
Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. 

Wir bieten unseren Stammaktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei 
der Ausübung des Stimmrechts vertreten zu lassen. Hierfür legt die Gesellschaft folgende Regelungen fest: Die 
Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den ein-
zelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrückliche Weisungen wird das Stimmrecht 
nicht vertreten. Für die Erteilung der Vollmacht kann das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- 
und Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Vollmachten für die Stimm-
rechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen bei der Gesellschaft bis spätestens Freitag, 
den 18. Juni 2010, 24.00 Uhr MESZ unter der nachstehend genannten Adresse eingehen: 

HUGO BOSS AG ·
Herrn Martin Schürmann/Frau Ulrike Zahlten
Hauptversammlung
Dieselstraße 12
72555 Metzingen

oder per Telefax: +49 (0) 7123 94 - 2018
oder per E-Mail: VollmachtHV2010@hugoboss.com
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Am Tag der Hauptversammlung selbst steht für die Erteilung, den Widerruf sowie die Änderung von Weisungen 
gegenüber dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 
in der Stadthalle Nürtingen (K3N), 72622 Nürtingen, zur Verfügung. 

veröffentlichung auf der internetseite der gesellschaft

Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung werden über die Internetseite der Gesellschaft unter  
http://group.hugoboss.com unter dem Menüpunkt Hauptversammlung 2010 folgende Informationen und Unter-
lagen zugänglich sein (vgl. § 124a AktG): 

1.  der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur fehlenden Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung 
und der Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, einschließlich getrennter 
Angaben zur Gesamtzahl für jede Aktiengattung;

2. die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen;
3. Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung verwendet werden können.

rechte der aktionäre nach § 122 abs. 2, § 126 abs. 1, §§ 127, 131 abs. 1 aktg

ergänzung der tagesordnung gemäß § 122 abs. 2 aktg

Aktionäre, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 Euro erreichen, können 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Ein solches Verlangen 
ist schriftlich oder in elektronischer Form nach § 126a BGB an den Vorstand der Gesellschaft (HUGO BOSS AG, 
Vorstand, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Hauptversammlung@hugoboss.com) zu richten und muss der 
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der 
Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Freitag, der 21. Mai 2010, 
24.00 Uhr MESZ. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen 
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://group.hugoboss.com unter dem Menüpunkt Hauptver-
sammlung 2010 unter „Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre“ 
enthalten.

anträge und Wahlvorschläge von aktionären gemäß §§ 126 abs. 1, 127 aktg

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 AktG); dies gilt auch für Vor-
schläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG).

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter 
den dortigen Voraussetzungen (dies sind u. a. Aktionäre, die es verlangen) zugänglich zu machen, wenn der 
Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung 
an die unten stehende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Letztmöglicher 
Zugangstermin ist somit Sonntag, der 06. Juni 2010, 24.00 Uhr MESZ. Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich 
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gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Weitere Einzel-
heiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://group.hugoboss.com unter dem Menüpunkt Hauptversammlung 2010 unter „Hinweise 
gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre“ enthalten.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tages-
ordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen 
darauf hin, dass Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Haupt-
versammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden. 

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge werden 
nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen 
Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i. V. m. § 124 Abs. 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach 
§ 127 Satz 1 AktG i. V. m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht 
über die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Rege-
lungen für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend, insbesondere gilt auch hier der Sonntag, der 
06. Juni 2010, 24.00 Uhr MESZ als letztmöglicher Termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nachfolgend 
genannten Adresse eingegangen sein müssen, um noch zugänglich gemacht zu werden. Weitere Einzelheiten 
zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter http://group.hugoboss.com unter dem Menüpunkt Hauptversammlung 2010 unter „Hinweise gemäß § 121 
Abs. 3 S. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre“ enthalten.

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG 
sind ausschließlich zu richten an: 

HUGO BOSS AG ·
Hauptversammlung/Rechtsabteilung
Dieselstraße 12
72555 Metzingen

oder per Telefax: +49 (0) 7123 94 - 2018
oder per E-Mail: Hauptversammlung@hugoboss.com 

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (einschließlich des Namens des Aktionärs 
und – im Falle von Anträgen – der Begründung) werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse  
http://group.hugoboss.com unter dem Menüpunkt Hauptversammlung 2010 zugänglich gemacht. Etwaige Stel-
lungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. 
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auskunftsrechte der aktionäre gemäß § 131 abs. 1 aktg

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegen-
heiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 
Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG). Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen 
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Haupt-
versammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter den 
in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.

Gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre für den 
ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner zeitlich ange-
messen beschränken.

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter http://group.hugoboss.com unter dem Menüpunkt Hauptversammlung 2010 
unter „Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre“ enthalten.

Metzingen, im Mai 2010

Der Vorstand
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einladung Zur gesOnderten versammlung

hugO BOss ag, metzingen

– ISIN DE0005245534 (Wertpapier-Kenn-Nummer 524 553) –

Die Vorzugsaktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am montag, dem 21. Juni 2010, 12.30 uhr,

in der Stadthalle Nürtingen (K3N), 72622 Nürtingen, stattfindenden gesonderten versammlung eingeladen. 
Der Beginn der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre kann sich unter Umständen, je nach Dauer 
der vorangehenden ordentlichen Hauptversammlung verzögern.

tagesOrdnung

1.  sonderbeschlussfassung der vorzugsaktionäre über die Zustimmung zu dem von der hauptver-
sammlung der hugO BOss ag vom selben tag unter tagesordnungspunkt 6 dann voraussichtlich 
gefassten Beschluss über die ermächtigung zum erwerb eigener aktien und zur verwendung eigener 
aktien auch unter ausschluss eines andienungs- und Bezugsrechts einschließlich der ermächtigung 
zur einziehung erworbener eigener aktien und Kapitalherabsetzung

Der Beschluss, der von Vorstand und Aufsichtsrat der auf den 21. Juni 2010 um 10.00 Uhr einberufenen ordent-
lichen Hauptversammlung unter Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagen wird, lautet wie folgt:

a)  Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 20. Juni 2015 Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne 
Stimmrecht der Gesellschaft bis zu einem Anteil von insgesamt höchstens 10 % des derzeitigen Grundkapitals 
zu erwerben.

b)  Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen allein für Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien 
und damit unter teilweisem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der jeweiligen Gattung, einmal 
oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft ausgeübt werden, aber 
auch von abhängigen Konzernunternehmen der Gesellschaft oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft 
oder der abhängigen Konzernunternehmen durchgeführt werden.

c)  Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an die Inhaber der entsprechenden Aktiengattung 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 

(1)  Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag 
durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs der Aktie der jeweiligen Aktiengattung im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 % über- bzw. 20 % unterschreiten. 
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(2)  Bei einem öffentlichen Kaufangebot dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen 
Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Schlusskurs der Aktie der jeweiligen Aktien-
gattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am dritten Börsentag vor dem 
Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots um nicht mehr als 20 % über- bzw. unterschreiten. Sofern 
die Anzahl der insgesamt angebotenen Aktien das Volumen des Kaufangebots überschreitet, muss die 
Annahme nach Angebotsquoten und somit unter teilweisem Ausschluss eines Andienungsrechts erfolgen. 
Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann 
vorgesehen werden. 

d)  Der Vorstand wird ermächtigt, die auf Grund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen 
eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht auch in anderer Weise als über 
die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
veräußern,

 wenn die erworbenen eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht zu  ·
einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktie der jeweiligen Aktiengattung der Gesell-
schaft nicht wesentlich unterschreitet (in diesem Fall darf die Summe der zu veräußernden Aktien 
zusammen mit den Aktien, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder 
veräußert wurden, die Grenze von insgesamt 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe bzw. der Veräußerung 
der Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigen) und/oder 

 soweit dies als Gegenleistung im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses oder für den  ·
Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgt und/oder

 sofern dies zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen erfolgt, an denen sie  ·
nicht notiert ist; der Preis, zu dem diese Aktien an ausländischen Börsen eingeführt werden, darf den 
Börsenkurs der Aktie der jeweiligen Aktiengattung nicht wesentlich unterschreiten.

e)  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne 
Stimmrecht ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.

f)  Die Ermächtigungen unter vorstehend lit. d) und e) können ganz oder in Teilen ausgeübt werden.

g)  Die von der Hauptversammlung am 14. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossene Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien wird aufgehoben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre vor, dem von der 
ordentlichen Hauptversammlung dann voraussichtlich gefassten Beschluss zuzustimmen.
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Bericht des vorstands an die gesonderte versammlung

Bericht an die gesonderte versammlung der vorzugsaktionäre zu punkt 1 von deren tagesordnung 
(punkt 6 der tagesordnung der ordentlichen hauptversammlung)

Zu Punkt 1 der Tagesordnung (Punkt 6 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung) erstatten wir 
gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht:

Die Hauptversammlung hatte am 14. Mai 2009 unter Punkt 7 der Tagesordnung eine bis zum 13. November 
2010 befristete, im Übrigen aber eine mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag zu Punkt 6 der Tagesordnung 
vergleichbare Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien beschlossen. Der damalige Bericht des Vorstands an 
die Hauptversammlung wurde mit der Einberufung im elektronischen Bundesanzeiger vom 27. März 2009 und 
mit dem notariellen Protokoll über die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 14. Mai 2009 zum Handelsregister 
der Gesellschaft eingereicht.

Durch die nun unter Punkt 6 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vorgeschlagene Ermächti-
gung soll der HUGO BOSS AG diese Möglichkeit über den 13. November 2010 hinaus, und zwar nach der ent-
sprechenden gesetzlichen Änderung, die eine Ermächtigung für die Dauer von 5 Jahren zulässt, befristet bis 
zum 20. Juni 2015 erhalten bleiben; die Ermächtigung vom 14. Mai 2009 soll ausdrücklich aufgehoben 
werden.

im einzelnen:

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, bis zum 20. Juni 2015 
eigene Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Kaufangebot bis zur Höhe von 10 % des Grundkapitals 
zu erwerben. Dabei soll der Vorstand nicht verpflichtet sein, jeweils im bisherigen Verhältnis der Aktiengattungen 
Inhaberstamm- und Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht zurückzuerwerben. Vielmehr soll dem Vorstand die 
Möglichkeit eingeräumt werden, ausschließlich oder überwiegend Aktien der einen oder der anderen Gattung 
zu erwerben. Dies kann insbesondere im Hinblick auf den Verwendungszweck der zurückzuerwerbenden Aktien 
gerechtfertigt sein, wenn z. B. für die Unternehmensübernahme nur Stammaktien benötigt werden. Dies kann 
aber auch dann gerechtfertigt sein, wenn durch den gezielten Rückerwerb einer Gattung auch gezielt eine Kurs-
stabilisierung bei der jeweiligen Gattung erreicht werden soll.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein 
öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär 
der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese 
anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachge-
fragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es 
möglich sein, eine Annahme nach der Angebotsquote und nicht nach der Beteiligungsquote vorzunehmen sowie 
eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile der Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien 
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten 
und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht 
können über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre unter Wahrung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes wieder veräußert werden. 



19gesOnderte versammlung 2010 // Bericht des vOrstands 
 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft die erworbenen eigenen Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugsaktien 
ohne Stimmrecht auch außerhalb der Börse und anders als durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußern, wenn 
der Preis der Aktien den Börsenkurs der Aktie der jeweiligen Aktiengattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss gleichkommt, wird von 
der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Mög-
lichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit 
die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Anlegern im In- und Ausland Inhaberstamm- und/oder Inha-
bervorzugsaktien ohne Stimmrecht der Gesellschaft anzubieten und damit den Aktionärskreis zu erweitern. Die 
Gesellschaft soll mit der erbetenen Ermächtigung auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren 
können. Sie erlaubt insbesondere eine schnellere und vor allem kostengünstigere Platzierung der Aktien als die 
Veräußerung nach den bei Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre geltenden Regeln.

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dabei angemessen gewahrt. Die auf § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG gestützte Ermächtigung ist auf höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. 
Zudem wird der Vorstand die Grenze von 10 % des Grundkapitals für die Summe aller Bezugsrechtsausschlüsse 
bei der Veräußerung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener eigener Aktien sowie bei Kapitalerhöhungen gegen 
Bareinlagen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beachten. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre 
wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maß-
geblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Den Aktionären entsteht, soweit sie am Erhalt ihrer 
Stimmrechtsquote interessiert sind, kein Nachteil, da sie die entsprechende Anzahl von Aktien jederzeit an der 
Börse hinzuerwerben können.

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesellschaft ferner ermöglichen, eigene Inhaberstamm- und/oder 
Inhabervorzugsaktien ohne Stimmrecht zu erwerben, um diese als Gegenleistung im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen oder bei dem Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gewähren 
zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese 
Form der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige 
Flexibilität einräumen, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran 
schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. 
Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt werden. Die Entscheidung, ob in diesen Fällen eigene Aktien oder Aktien aus Geneh-
migtem Kapital genutzt werden, trifft der Vorstand, wobei er sich vom Interesse der Gesellschaft leiten lässt. 
Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht. 

Die Ermächtigung soll des Weiteren die Möglichkeit eröffnen, eigene Inhaberstamm- und/oder Inhabervorzugs-
aktien ohne Stimmrecht zur Einführung an ausländischen Börsenplätzen zu verwenden, an denen die Gesellschaft 
bisher nicht notiert ist. Die HUGO BOSS AG steht an den internationalen Kapitalmärkten in einem intensiven 
Wettbewerb. Für die zukünftige geschäftliche Entwicklung ist die Möglichkeit, jederzeit Eigenkapital zu ange-
messenen Bedingungen am Markt aufnehmen zu können, von großer Bedeutung. Dem dient die Einführung 
der Aktie an Auslandsbörsen, weil dadurch die Aktionärsbasis im Ausland verbreitert und die Attraktivität der 
Aktie als Anlageobjekt gesteigert wird. Konkrete Pläne hierzu bestehen nicht.

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 
unterrichten.

mitteilung über die gesamtzahl der aktien und stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung und der gesonderten Versammlung 2010 beträgt die 
Gesamtzahl der Aktien an der Gesellschaft 70.400.000 (35.860.000 Inhaberstammaktien plus 34.540.000 Inha-
bervorzugsaktien ohne Stimmrecht) und die Gesamtzahl der Stimmrechte 35.860.000. 
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voraussetzungen für die teilnahme an der gesonderten versammlung und die ausübung des stimm-
rechts (mit nachweisstichtag nach § 121 abs. 3 satz 3 aktg und dessen Bedeutung)

Vorzugsaktionäre, die an der gesonderten Versammlung teilnehmen und dort ihr Stimmrecht ausüben wollen, 
müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Vorzugsaktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur 
Teilnahme an der gesonderten Versammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein 
Nachweis ihres Anteilsbesitzes in Textform in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende 
Institut, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der gesonderten Versammlung, also Montag, den 31. Mai 
2010, 0.00 Uhr MESZ (sog. Nachweisstichtag) bezieht, ausreichend. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachstehend 
bestimmten Adresse mindestens am siebten Tage vor der gesonderten Versammlung, also spätestens am 
Montag, den 14. Juni 2010, 24.00 Uhr MESZ zugehen: 

HUGO BOSS AG ·
c./o. Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
80333 München

Telefax: +49 (0) 89 309037 - 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts 
als Vorzugsaktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des 
Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Vorzugs-
aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 
Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des 
Vorzugsaktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h., Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag 
haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entspre-
chendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Vorzugsaktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 
Nachweisstichtag noch keine Vorzugsaktien besitzen und erst danach Vorzugsaktionär werden, sind nicht teil-
nahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag ist auch kein relevantes Datum für die Dividenden-
berechtigung. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Vor-
zugsaktionären Eintrittskarten für die gesonderte Versammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Vorzugsaktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung 
und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
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stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Vorzugsaktionäre können ihr Stimmrecht in der gesonderten Versammlung unter entsprechender Vollmachtser-
teilung auch durch Bevollmächtigte, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben 
lassen. Bevollmächtigt der Vorzugsaktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein 
Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Grundsätzlich bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform. Vorzugsaktionäre können für die Vollmachts-
erteilung den Vollmachtsabschnitt auf dem Eintrittskartenformular, das sie nach der Anmeldung erhalten, benut-
zen; möglich ist aber auch, dass Vorzugsaktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. Für die 
Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten stehen folgende Adresse, 
Fax-Nummer und E-Mail-Adresse bis zum Beginn der Abstimmung zur Verfügung: 

HUGO BOSS AG ·
Vollmachten
Dieselstraße 12
72555 Metzingen 

Telefax: +49 (0) 7123 94 - 2018
E-Mail: VollmachtHV2010@hugoboss.com

Am Tag der gesonderten Versammlung steht dafür ab 09.00 Uhr auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Haupt-
versammlung in der Stadthalle Nürtingen (K3N), 72622 Nürtingen, zur Verfügung. 

Wird ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, 
Unternehmen oder Personen bevollmächtigt, besteht das Textformerfordernis weder nach dem Gesetz noch 
nach der Satzung der Gesellschaft; nach dem Gesetz genügt es in diesen Fällen, wenn die Vollmachtserklärung 
von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird; die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein 
und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, 
wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG gleichgestellten Insti-
tute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, über die Form der Vollmacht ab. Die Vollmacht darf 
in diesen Fällen nur einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt werden. Ein Verstoß gegen die vorgenannten 
und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz 
Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. 

Wir bieten unseren Vorzugsaktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei 
der Ausübung des Stimmrechts vertreten zu lassen. Hierfür legt die Gesellschaft folgende Regelungen fest: Die 
Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den ein-
zelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrückliche Weisungen wird das Stimmrecht 
nicht vertreten. Für die Erteilung der Vollmacht kann das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- 
und Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Vollmachten für die Stimm-
rechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen bei der Gesellschaft bis spätestens Freitag, 
den 18. Juni 2010, 24.00 Uhr MESZ unter der nachstehend genannten Adresse eingehen: 
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HUGO BOSS AG ·
Herrn Martin Schürmann/Frau Ulrike Zahlten
Hauptversammlung
Dieselstraße 12
72555 Metzingen

oder per Telefax: +49 (0) 7123 94 - 2018
oder per E-Mail: VollmachtHV2010@hugoboss.com 

Am Tag der gesonderten Versammlung selbst steht für die Erteilung, den Widerruf sowie die Änderung von 
Weisungen gegenüber dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft die Ein- und Ausgangskontrolle zur Haupt-
versammlung in der Stadthalle Nürtingen (K3N), 72622 Nürtingen, zur Verfügung. 

veröffentlichung auf der internetseite der gesellschaft

Alsbald nach der Einberufung der gesonderten Versammlung werden über die Internetseite der Gesellschaft 
unter http://group.hugoboss.com unter dem Menüpunkt Hauptversammlung 2010 folgende Informationen und 
Unterlagen zugänglich sein (vgl. § 124a AktG): 

1.  der Inhalt der Einberufung und der Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, 
einschließlich getrennter Angaben zur Gesamtzahl für jede Aktiengattung;

2. die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen;
3. Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung verwendet werden können.

rechte der aktionäre nach § 122 abs. 2, § 126 abs. 1, §§ 127, 131 abs. 1 aktg

ergänzung der tagesordnung gemäß § 122 abs. 2 aktg

Vorzugsaktionäre, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 Euro erreichen, 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Ein solches 
Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB an den Vorstand der Gesellschaft 
(HUGO BOSS AG, Vorstand, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Hauptversammlung@hugoboss.com zu richten 
und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und 
der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Freitag, der 
21. Mai 2010, 24.00 Uhr MESZ. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und 
seinen Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://group.hugoboss.com unter dem Menü-
punkt Hauptversammlung 2010 unter „Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der 
Aktionäre“ enthalten.
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anträge und Wahlvorschläge von aktionären gemäß §§ 126 abs. 1, 127 aktg

Vorzugsaktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 AktG); dies gilt auch 
für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG).

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Vorzugsaktionärs, der 
Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten 
Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen (dies sind u. a. Aktionäre, die es verlangen) zugänglich zu 
machen, wenn der Vorzugsaktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen 
Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tages-
ordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzu-
rechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Sonntag, der 06. Juni 2010, 24.00 Uhr MESZ. Ein Gegenantrag 
braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG 
vorliegt. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter http://group.hugoboss.com unter dem Menüpunkt Hauptversammlung 
2010 unter „Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre“ enthalten.

Das Recht eines jeden Vorzugsaktionärs, während der gesonderten Versammlung Gegenanträge zu den ver-
schiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt 
unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden 
sind, in der gesonderten Versammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden. 

§ 127 AktG ist für die gesonderte Versammlung nicht anwendbar.

Etwaige Anträge (nebst Begründung) gemäß § 126 Abs. 1 sind ausschließlich zu richten an: 

HUGO BOSS AG ·
Hauptversammlung/Rechtsabteilung
Dieselstraße 12
72555 Metzingen

oder per Telefax: +49 (0) 7123 94 - 2018
oder per E-Mail: Hauptversammlung@hugoboss.com 

Zugänglich zu machende Anträge (einschließlich des Namens des Aktionärs und – im Falle von Anträgen – der 
Begründung) werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse http://group.hugoboss.com unter dem 
Menüpunkt Hauptversammlung 2010 zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden 
ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. 
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auskunftsrechte der vorzugsaktionäre gemäß § 131 abs. 1 aktg

In der gesonderten Versammlung kann jeder Vorzugsaktionär und Vorzugsaktionärsvertreter vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG). Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch 
auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie 
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen 
sind in der gesonderten Versammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter den 
in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.

Gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre für den 
ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner zeitlich ange-
messen beschränken.

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter http://group.hugoboss.com unter dem Menüpunkt Hauptversammlung 2010 
unter „Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre“ enthalten.

Metzingen, im Mai 2010

Der Vorstand
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anFahrtsBeschreiBung

anreise mit dem autO – autOBahn a8
Aus Stuttgart, Richtung München: Fahren Sie auf der A8 bis zur Ausfahrt Wendlingen/Nürtingen und biegen Sie 
Richtung Nürtingen auf die B313 ein. In Nürtingen bleiben Sie ca. 1 km auf der Stuttgarter Straße und fahren 
dann links in die Hochwiesenstraße. Biegen Sie rechts in die Bahnhofstraße ein und danach wieder rechts in 
die Europastraße. Folgen Sie dem Wegweiser „Stadtmitte/Stadthalle“.

anreise mit dem FlugZeug
Die Entfernung vom Stuttgarter Flughafen bis zur Stadthalle Nürtingen K3N beträgt 15 km. Eine Taxifahrt zur 
Stadthalle Nürtingen K3N dauert etwa 20 Minuten.

anreise mit der Bahn
Vom Stuttgarter Hauptbahnhof nehmen Sie die Regionalbahn R8 Richtung Tübingen bis zum Bahnhof Nürtingen. 
Überqueren Sie die Bahnhofstraße. Nach wenigen Metern erreichen Sie die Steinenbergstraße und die Stadthalle 
K3N.

parKhaus, direKt neBen der stadthalle K3n
Hinweis: Nur das Parken im Parkhaus der Stadthalle K3N wird von HUGO BOSS zurückerstattet.

Wir bitten Sie diesbezüglich, Ihre gelösten Parktickets an der Garderobe im Foyer gegen freie Ausfahrtickets 
einzutauschen.
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stadtplan nürtingen
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